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Lage der deutschen Schweinehaltung

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die deutsche Schweinehaltung befindet sich nach Auffassung der Fragesteller 
derzeit in einer existenzbedrohenden Lage. Seit Wochen befinden sich die 
Preise im freien Fall. Während der Lockdowns war der Außer-Haus-Verzehr 
in der Gastronomie zeitweise vollkommen eingebrochen. Die Schweinehalter 
in Brandenburg und Sachsen sind durch den Ausbruch der Afrikanischen 
Schweinepest (ASP) im vergangenen Jahr von dieser Absatzkrise quasi dop-
pelt betroffen (https://www.agrarheute.com/tier/schwein/schweinehalter-asp-g
ebiet-nur-paar-mitarbeiter-geblieben-585910). Erschwerend kommt dazu, dass 
gleichzeitig die Produktionskosten stark ansteigen, insbesondere für Energie 
und Futtermittel (https://www.agrarheute.com/markt/tiere/schweinepreise-schl
immste-krise-seit-jahrzehnten-geht-585335). Trotz nachdrücklicher Forde-
rungen aus vielen EU-Mitgliedstaaten lehnt der zuständige EU-Kommissar, 
Janusz Wojciechowski, Stützmaßnahmen für den Schweinemarkt ab (https://w
ww.agrarheute.com/markt/tiere/schweinepreise-stecken-keller-fest-bruessel-ve
rweigert-hilfe-586232).

Laut einer aktuellen Umfrage der Interessengemeinschaft der Schweinehalter 
Deutschlands (ISN) kündigt sich ein gewaltiger Strukturbruch in der deut-
schen Schweinehaltung an. In den kommenden zehn Jahren wollen rund 
60 Prozent der Sauenhalter und 40 Prozent der Schweinemäster aus der Pro-
duktion aussteigen. Der Grund dafür ist, neben der derzeit katastrophal 
schlechten Marktsituation, insbesondere die Summe der gesetzlichen Auf-
lagen (https://www.schweine.net/news/isn-umfrage-zur-zukunft-der-schweine
haltung-2021.html).

Völlig offen ist auch die Frage, wie es bei dem von der Bundesregierung an-
gestrebten „Umbau“ der Nutztierhaltung weitergehen soll. Insbesondere die 
Fragen nach der dauerhaften Finanzierung und nach den Genehmigungsver-
fahren sind noch ungeklärt (https://www.topagrar.com/schwein/news/bundesr
at-pocht-auf-tierwohlgerechten-umbau-der-nutztierhaltung-12688884.html).
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 1. Bekennt sich die Bundesregierung dazu, dass es auch künftig am Stand-
ort Deutschland Ferkelerzeugung und Schweinemast gibt?

Die Bundesregierung bekennt sich zu einer nachhaltigen Ferkelerzeugung und 
Schweinemast am Standort Deutschland. Diese verbindet die Erzeugung hoch-
wertiger Lebensmittel mit den Anforderungen eines zeitgemäßen Tier-, Klima- 
und Umweltschutzes. Die Berücksichtigung der Erwartungen von Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern trägt zu einer Sicherung der gesellschaftlichen Akzep-
tanz der Schweinehaltung bei und schafft so einen verlässlichen Rahmen für 
eine wettbewerbsfähige Tierhaltung in Deutschland.

 2. Stimmt die Bundesregierung der Aussage von EU-Kommissar Janusz 
Wojciechowski zu, dass Stützmaßnahmen für den Schweinefleischmarkt 
wie Zuschüsse zur privaten Lagerhaltung (PLH) die Krise nur verlänger-
ten und ein falsches Signal an die Erzeuger senden würden (https://www.
agrarheute.com/markt/tiere/schweinepreise-stecken-keller-fest-bruessel-v
erweigert-hilfe-586232)?

In Übereinstimmung mit EU-Kommissar Janusz Wojciechowski hält die Bun-
desregierung Beihilfen zur privaten Lagerhaltung (PLH) als Stützmaßnahme 
für den Schweinemarkt für kein geeignetes Instrument in der aktuellen Situa-
tion. Dies gilt nicht nur vor dem Hintergrund, dass z. Z. noch genügend Fleisch 
eingelagert ist, sondern auch, weil hierbei ein falsches Signal an die Erzeuger 
gesendet würde und weil von einer PLH in der aktuellen Situation weder 
marktbelebende Impulse noch ausreichende Mengeneffekte zum Ausgleich von 
Angebot und Nachfrage zu erwarten sind.

 3. Plant die Bundesregierung, ein eigenes Hilfsprogramm für die deutschen 
Schweinehalter aufzulegen, falls die EU-Kommission bei ihrer Ab-
lehnung von marktstützenden Sondermaßnahmen bleibt (vgl. ebd.)?

a) Wenn ja, wann, und wie genau soll dieses aussehen?

b) Wenn nein, warum nicht?

Die Fragen 3 bis 3b werden gemeinsam beantwortet.
Als Ausgangsnorm der bundesstaatlichen Finanzverfassung regelt Artikel 104a 
des Grundgesetzes (GG) die Lastentragung im Verhältnis zwischen Bund
und Ländern. Nach Artikel 104a Absatz 1 GG folgt die Ausgabenlast grund-
sätzlich der Aufgabenverwaltungskompetenz (Konnexitätsgrundsatz), soweit 
das Grundgesetz nichts anderes bestimmt. Die Finanzierungskompetenz hängt 
also davon ab, welcher staatlichen Ebene die Aufgabenwahrnehmung zugewie-
sen ist. Die Länder sind für Maßnahmen der Gefahrenabwehr auf ihrem Gebiet 
und damit für die Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Tier-
seuchen zuständig. Eine Bundeskompetenz ist somit nicht gegeben.
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 4. Plant die Bundesregierung die Einführung einer verpflichtenden Hal-
tungs- und Herkunftskennzeichnung, beispielsweise mit oder ohne An-
lehnung an die sogenannten 5D der Rewe-Gruppe (Geburt, Aufzucht, 
Mast, Schlachtung und Zerlegung bzw. Verarbeitung in Deutschland, vgl. 
https://www.topagrar.com/schwein/news/rewe-erhoeht-garantierten-min
destpreis-fuer-schweinebauern-und-stellt-auf-deutsche-herkunft-um-126
62501.html) für Frischfleisch und Fleischprodukte?

a) Wenn ja, wann?

b) Wenn nein, warum nicht?

Die Fragen 4 bis 4b werden gemeinsam beantwortet.
Die Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln ist der Bundesregierung ein 
wichtiges Anliegen. Sie präferiert aus Gründen der Wettbewerbsgerechtigkeit 
und des besseren Verbraucherverständnisses EU-weit einheitliche Lösungen ge-
genüber nationalen Herkunftskennzeichnungsregelungen.
Für frisches, gekühltes und gefrorenes Schweinefleisch gilt bereits seit dem 
1. April 2015 eine EU-weit harmonisierte Herkunftskennzeichnungspflicht. Zu-
dem dürfen auch heute bereits auf freiwilliger Basis Herkunftsangaben getätigt 
werden, wovon die Wirtschaft rege Gebrauch macht.
In Bezug auf die Herkunftskennzeichnung von Schweinefleisch, das als Zutat 
in Lebensmitteln verwendet wird, begrüßt die Bundesregierung die Ankündi-
gung in der Farm-to-Fork-Initiative der Europäischen Kommission, eine 
Folgenabschätzung zu erstellen und darauf aufbauend die Ausweitung der ver-
pflichtenden Herkunftsangabe auf weitere Lebensmittel zu prüfen.
Darüber hinaus setzt sich die Bundesregierung für die Einführung eines EU-
weiten Tierwohlkennzeichens für Lebensmittel tierischer Herkunft ein. Ein sol-
ches Tierwohlkennzeichen beinhaltet Kriterien zur Haltung der Tiere, von dem 
die Lebensmittel stammen. Im Dezember 2020 wurden im Agrarrat Rats-
schlussfolgerungen verabschiedet, in denen der Europäischen Kommission Vor-
schläge zur Umsetzung eines EU-weiten Tierwohlkennzeichens unterbreitet 
werden. Das Initiativrecht für eine EU-weite Regelung liegt jedoch ausschließ-
lich bei der Europäischen Kommission.

 5. Plant die Bundesregierung die Einführung einer „Ausstiegsprämie“ für 
Tierhalter, die aus wirtschaftlichen Gründen aus dem Betriebszweig aus-
steigen müssen (https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/sch
weinehaltung-landwirtschaft-101.html)?

a) Wenn ja, wann, und wie genau soll diese aussehen?

b) Wenn nein, warum nicht?

Die Fragen 5 bis 5b werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung hat derzeit keine Pläne für ein staatliches Ausstiegspro-
gramm aus der Schweinehaltung. Eine einseitige Abstockung der Tierbestände 
hätte bei konstanter Nachfrage und gleichbleibenden Konsummustern lediglich 
eine Verlagerung der Produktion zur Folge. Diese Einschätzung entspricht auch 
der Rückmeldung aus der Agrarministerkonferenz der Länder.
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 6. Hat die Bundesregierung Kenntnisse darüber, dass es derzeit begrenzte 
Schlachtkapazitäten oder einen Rückstau bei der Schweineschlachtung 
aufgrund fehlender Arbeitskräfte gibt, und wenn ja, in welchem Ausmaß 
sind ggf. politische Maßnahmen geplant, um hier für Abhilfe zu sorgen 
(https://www.agrarheute.com/markt/tiere/schweinepreise-kein-ende-kris
e-erkennen-586526)?

Nach Angaben der jährlichen Engpassanalyse der Statistik der Bundesagentur 
für Arbeit zählten im Jahr 2020 Fachkräfte in der Fleischverarbeitung zu den 
Engpassberufen. Inwiefern allein dieser Umstand oder auch ein Rückgang der 
Nachfrage nach Schweinefleisch in der Pandemiezeit durch Schließungen von 
Restaurants und Hotels für begrenzte Schlachtkapazitäten oder einen Rückstau 
bei den Schweineschlachtungen ursächlich ist, kann statistisch nicht abgebildet 
werden.

 7. Ist der Bundesregierung bekannt, dass sich die Bearbeitung der Corona-
Überbrückungshilfen in einigen Ländern verzögern, weil die Länder teil-
weise anzweifeln, dass der Umsatzrückgang bei Schweinehaltern corona-
bedingt ist (https://www.agrarheute.com/management/finanzen/corona-la
ndwirte-koennen-ueberbrueckungshilfe-iii-plus-laenger-beantragen-58
6094)?

Wenn ja, ist von Seiten der Bundesregierung diesbezüglich eine Klar-
stellung gegenüber den Ländern geplant, und wenn ja, bis wann?

Es ist beihilferechtlich klar geregelt, dass mit den Überbrückungshilfen nur 
coronabedingte Schäden erstattet werden dürfen. Daher muss die Corona-
bedingtheit der Umsatzeinbußen vom Antragsteller dargelegt und vom prüfen-
den Dritten als plausibel bestätigt werden. Schweinehalter haben auch mit 
weiteren widrigen Umständen wie dem chinesischen Importstopp für deutsches 
Schweinefleisch oder den Folgen der sich ausbreitenden Afrikanischen 
Schweinepest in Deutschland zu kämpfen. Die daraus resultierenden Umsatz-
einbrüche erlauben keine Förderung durch die Überbrückungshilfen.
Die Bewilligungsstellen der Länder, die mit der Verwaltung der Corona-Hilfen 
betraut sind, sind explizit dazu angehalten, die Anträge zu prüfen. Hierbei sor-
gen sie dafür, dass eine Fixkostenerstattung im Rahmen der Corona-Über-
brückungshilfen nur für coronabedingte Umsatzeinbußen erfolgt und gegebe-
nenfalls zu Unrecht gezahlte Förderbeträge zurückgefordert werden. Der Prüf-
auftrag der Bewilligungsstellen ergibt sich ausdrücklich aus den zwischen 
Bund und den einzelnen Bundesländern geschlossenen Verwaltungsvereinba-
rungen und kann auch nicht für einzelne Branchen ausgesetzt werden.

 8. Wie viele Unternehmen mit Schweinehaltung aus der Branche der Land-
wirtschaft haben nach Kenntnis der Bundesregierung Anträge auf 
Corona-Hilfen (Soforthilfe, die Überbrückungshilfe I bis III, die Neu-
starthilfe sowie die außerordentlichen Wirtschaftshilfen November- und 
Dezemberhilfe o. Ä.) gestellt, wie viele dieser Anträge wurden nach 
Kenntnis der Bundesregierung bewilligt, und wie hoch war nach Kennt-
nis der Bundesregierung die tatsächlich bewilligte Fördersumme (bitte 
auch nach Bundesland, Zeitpunkt der Antragstellung, Zeitpunkt der 
Antragsbewilligung und Zahl der Beschäftigten des Unternehmens auf-
gliedern)?

Die Corona-Hilfen wurden von landwirtschaftlichen Unternehmen im Allge-
meinen und schweinehaltenden Betrieben im Speziellen in unterschiedlichem 
Umfang genutzt. Es gibt für alle Programme Anträge von landwirtschaftlichen 
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Unternehmen, die sich hinsichtlich der Anzahl an Bewilligungen wie auch hin-
sichtlich der beantragten Fördersummen deutlich unterscheiden.
Das Programm Corona-Soforthilfe aus dem Jahr 2020 ist mit 16.418 Bewilli-
gungen und einer bewilligten Fördersumme von 139.661.643,00 Euro die von 
Landwirten am intensivsten genutzte Corona-Hilfe. Aufgrund der Datenver-
fügbarkeit bei Antragstellung ist hierbei allerdings eine Unterscheidung nach 
Betriebstypen der Branche Land- und Forstwirtschaft/Fischerei nicht möglich. 
Die Überbrückungshilfe III weist ebenfalls eine hohe Bedeutung für landwirt-
schaftliche Unternehmen auf. Zwischen Februar und November 2021 wurden 
speziell von schweinehaltenden Betrieben deutschlandweit 3.566 Anträge 
gestellt. Es wurden 1.496 Bewilligungen mit einer Fördersumme i. H. v. 
119.479.274,16 Euro erteilt. Bezüglich weiterer Informationen zur Nutzung der 
Programme sowie den gewünschten weiterführenden Datenanalysen wird auf 
die tabellarische Übersicht der Corona-Hilfen (in Anlage 1 zu Frage 8) ver-
wiesen.

 9. Ist der Bundesregierung bekannt, dass laut einer aktuellen Umfrage der 
Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) in den 
kommenden zehn Jahren bundesweit rund 60 Prozent der Sauenhalter 
und 40 Prozent der Schweinemäster aus der Produktion aussteigen wol-
len, und sind ggf. Maßnahmen geplant, um diesen „Strukturbruch“ abzu-
wenden (https://www.schweine.net/news/isn-umfrage-zur-zukunft-der-sc
hweinehaltung-2021.html)?

a) Wenn die Bundesregierung Maßnahmen plant, welche konkreten 
Maßnahmen, und bis wann?

b) Wenn die Bundesregierung keine Maßnahmen plant, warum nicht, 
und welche Auswirkungen hätte das nach Kenntnis der Bundesregie-
rung auf die Größenstruktur in der deutschen Nutztierhaltung und 
den Netto-Selbstversorgungsgrad bei Fleisch?

10. Welchen Einfluss hat der beabsichtigte „Umbau“ (vgl. Vorbemerkung der 
Fragesteller) der Nutztierhaltung nach Kenntnis der Bundesregierung auf 
die schweinehaltenden Betriebe in der derzeitigen wirtschaftlichen Situa-
tion, insbesondere auch hinsichtlich der Entwicklung des Strukturwan-
dels in diesem Bereich?

Die Fragen 9 bis 10 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Die in der Frage 9 genannte Umfrage und ihre Ergebnisse sind der Bundes-
regierung bekannt.
Ziel der Bundesregierung ist, eine nachhaltige Nutztierhaltung, die den Anfor-
derungen eines zeitgemäßen Tier-, Klima- und Umweltschutzes genügt, hoch-
wertige Lebensmittel erzeugt und die sich stetig verändernden Erwartungen 
von Verbraucherinnen und Verbrauchern berücksichtigt. Damit kann eine breite 
Zustimmung in der Mitte der Gesellschaft erreicht und den Landwirten ein ver-
lässlicher Rahmen für eine akzeptierte und wettbewerbsfähige Tierhaltung in 
Deutschland abgesteckt werden.
In einer „Politikfolgenabschätzung zu den Empfehlungen des Kompetenznetz-
werks Nutztierhaltung“ des Johann-Heinrich-von-Thünen-Instituts machen die 
Autoren deutlich, dass eine „kraftvolle, von der Bevölkerungsmehrheit getrage-
ne Nutztierstrategie“ dazu führen kann, „dass zahlreiche tierhaltende Betriebe 
zuversichtlicher in die Zukunft blicken.“ Auf die Antwort der Bundesregierung 
auf die Kleine Anfrage der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 
19/31317 wird verwiesen.
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11. Wie bewertet die Bundesregierung ihr bisheriges Krisenmanagement be-
züglich der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in 
Deutschland, und an welchen Stellen besteht aus Sicht der Bundesregie-
rung ggf. Optimierungsbedarf?

Sowohl der Bund als auch die Bundesländer arbeiten in ihrem jeweiligen Ver-
antwortungsbereich an der Bewältigung der Afrikanischen Schweinepest trotz 
erschwerter Bedingungen wie zum Beispiel durch die COVID-19-Pandemie so-
wie dem gleichzeitigen Auftreten der Geflügelpest, einer weiteren schweren 
Tierseuche.
Aus diesem Grund bewertet die Bundesregierung ihr bisheriges Krisenmanage-
ment als der Lage entsprechend angemessen.

12. Wie hat die Bundesregierung auf den Appell der brandenburgischen Ver-
braucherschutzministerin Ursula Nonnemacher reagiert, in dem sie 
Unterstützung für die Schweinehalter vom Bund forderte, und beabsich-
tigt die Bundesregierung die Auflegung eines Hilfsprogramms für 
Schweinehalter in den betroffenen Gebieten (https://msgiv.brandenbur
g.de/msgiv/de/presse/pressemitteilungen/detail/~10-09-2021-ein-jahr-
asp)?

Auf die Antwort zu den Fragen 3 bis 3b wird verwiesen.
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